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RS OGH 1961/1/25 1Ob398/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1961

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

WRG §5

WRG §13

Rechtssatz

Tragender Grundsatz des Wasserrechtes: jede Wasserverschwendung ist zur vermeiden und daher unzulässig.

Schadenersatzp7icht eines Wasserberechtigten, der ohne tatsächlichen Bedarf sein Wasserrecht ausnützt, dem

ö9entlichen Gewässer Wasser entnimmt und damit andere Wasserberechtigte schädigt. "Schikanöse Rechtsausübung"

eines Wasserberechtigten.
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